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Nr. M5.l73-Ütt 0lß0
Verordnung des Lendrabemtes Würzburg über den ge
schütztenJ,sndschaftsbestandteil "Am See" in der G€mar'
kung Uttingen

Aufgrund von Art. 12 Abs. I und 3 in Verbindung mit tut.
9 Abs. 4. Arl 45 Abs. I Nr. 4 und Abs. 2 und Art. 37 Abs.
2 Nr. 3 des Bayerischen Naturschulzgesetzes - Bay'
NatSchG - erläßt das Iandratsamt Wlrzburg folgende
mit Schreiben der Regierung von Unterfranken vom 18.
April 1984. Nr. 820-8632.00-10/84, genehmigte Verord-
nung:

l r
Schutzgegenstand

(l) Der in der Gemeinde Üttingen auf einer Teillläche des
Grundst{lckes Fl.-Nr. 2520 gelegene Se€ wird als Iand-
schaf tsbestandteil geschotzt.

(2) Der geschutzte landschaftsbe,standteil hat eine Größe
von 0,46 ha und erhlilt die Bezeichlung "Am See .

(3) Die Grenzen des geschützten lÄndschaftsbestandteiles
sind in einer Karte M I : 25.000 und einer Karte M I :
2.500 eingetragen. Die Karten sind Bestandteil dieser
Verordnung.

$2
. Schutzzweck

Zweck des geschlltzten landschaftsbestandteiles ist es, den
Biotop im Interesse des Naturhaushalts, insbesondere we-
gen der Tier- und Pflanzenwelt, zu erhalten.

l. Das Gebiet ist ein idealer Lebensraum für spezifische
Tier- und Pflanzenarten, insb€sondere stellt es ein ausge-
zeichnetes Laichgewässer fur Amphibien dar (u.a. Geld-
bauchunke, Teich- und Kammolch).

2. Es sind besondere erhaltenswerte Wasserpflanzen vor'
handen.

Der Erlalj der Verordnung ßt im lnteresse des Naturhaus.
halts erforderlich.

03
Verbote

(l) Nach Art. 12 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 9 Abs. 4
BayNa6chG ist es verboten, ohne Genehmigung den
geschützten LanGchaftsbestandteil zu zerstören oder zu
verändem. Zuständig ftlr die Erteilung der Genehm!
gung ist das landratsamt Witrzburg als Untere NatuF
schu tzbehörde.

(2) Es ist deshalb vor allem verboten:

l. Bodenbestandteile abzubauen, Grabungen, Spren-
gungen oder Bohrungen vorzunehmen oder die Bo'
dengestalt in sonstiger Weise zu verändern,

2. bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen Bauord-
nung zu errichten, zu ändem, abzubrechen oder zu

beseitigen, auch wenn dies keher Baugenehmigung
bedarf,

3. Draht- oder Rohtleitung€n zu verlegen oder zu er-
richten,

4. die lrbensbereiche @iotope) der Tiere und Pflanzen
zu stören oder nachhaltig zu verändem,

5. Pflanzen oder einzelne Teile von ihnen abzuschlei
den, abzupflucken, aus- 6der abzureißen, ausztlgil'
ben. zu endemen oder sonst zu b.schädigen,

6. freilebenden Tieren nachzustelierL sie zu fangen
oder zu töten, Brut- und Wohnstätten .oder Gelege
solcher Tiere fortzunehmen oder zu beschädigen,

7. eine andere als die nach 5 4 zugelassenc wirtschaftli
che Nutzung auszutlben, (insbesondere intensive
Teichwirtschaft mit dazugehörigen Maßnahmen wie
Zufütterung der Fische, Dungung und Kalkung des
Gewässeß).

8. Sachen zu lagem,

9. außerhalb von Straßen und Wegen mit Iftaftfahr-
zeugen zu fahren oder diese abzuslellen,

10. zu zellen oder zu lagem,

I l. Feuer zu machen.

12. zu lilrmen oder Ton0bertragungs- oder Tonwieder-
Sabegetite zu benutzen.

$ 4
Ausnahmen

Ausgenommen von den Verboten sind

l. die rechtrnäßige Ausi.ibung der Jagd,

2. die zur Erhaltung der Fuktionsfähigkeit des lrnd-
schaftsbesiandteiles von der Unteren Naturschutzbehör-
de angeordnelen Überwachungs-, Schutz- und mege-
mallnahmen.

3. das Aufstellen oder Anbringen von Zeichen oder Schil-
dem, die auf den Schutz oder die Bedeutung des [:nd-
schaftsbestandteiles hinweisen, oder von Wegemarkie-
rungen, Wamtafeln, Ortshinweisen, Sperrzeicben oder
sonstigen Absperrungen, wenn die Maßnahme auf Ver-
anlasung des landratsamtes Wtlrzburg als Untere Na-
turschutzbehörde erfolgt,

4. unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen, die zur Ab-
wehr einer gegenwärtigen Gefabr fitr l,eben, Gesundheit
oder bedeutende Sachwerte erforderlich sind,

5. Einsetzen von Fischen (nur extensive Teichwirtschaft).
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$5
Befreiung

(l) Von den Verboten und Beschänkungen dieser Verord-
nung kann im Einzelfall gem. Art. 49 BayNaSchG eine
Befreiung erteilt werden, wenn

l. llberwiegende Grtlnde des allgemeinen Wohles die
Befreiung erfordern, oder

2. die Befolgung des Verbotes zu einer offenbar nicht
beabsichtEten Härte filhren wihde und die Abwei-
chung mit den öffentlichen Belangen im Sinne des
Bayerischen Naturschutzgesetz€s, insb€sondere mit
dem Schutzzweck des geÄchuElen tandschafSbe.
standteiles, vereinbart ist, oder

3. die Befolgung des Verbotes zu einer nicht gewollten
Be€intrlichtigung von Natur und landschaft fuhren
würde.

(2) Zust,indie zur Erteilung der Befreiung ist das land- .
ratsamt Wtirzburg als Untere Natu6chutzbehörde.

$6
Ordnungswidrigleiten

(i) Nach Art. 52 Abs. I Nr. 3 BayNatSchG kann mit Geld-
buße bis zu funfzigtausend Deutsche Mark belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fah ässig den Verboten des $ 3
Abs. 2 der Verordnung zuwiderhandelt.

(2) Nach Art. 52 Abs. I Nr. 6 BayNatSchG kann mit Geld'
buße bis zu fthfzigtausend Deutsche Mark b€legt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahrlassig einer vollziehbaren
Auflage zu einer Genehmigung nach $ 3 Abs. I oder zu
einer Befreiung nach $ 5 Abs. I der Verordnung nicht
nachkommt.

$7
lnk rafttreten

Dese Verordnung tritt am Tage nach der amtlichen Be-
kanntmachung im Amtsblatt des Landkreis€s WUtzburg in
Kraft.

Wilrzburg, den 15. Mai 1984
lÄndratsamt Wilrzburg

Dr. Schreier
Landrat

\ - ,

-92 -



F lu rka r t e  11  1 :2 .5OO

lg  49 "  Ve ro rdnung  des  Landra tsan tes
wurzbu rg  voxo  1 t .  Ma i  1984
über  den  gesc t !üüz ten  Landscha f  t  sbe -
s tand te i l  , ,Am See , ' . '  Gemarkung  U t t i n -
gen. Landkreis l ' /ürzburg.

Ao tsbLa t t  des  Landk re i ses  l / ü rzbu rg
Nr.  t l  von . lO.oT t l

D ie  Ka r te  i s t  Bes tand te i l  de r ' ge -
nann ten  Vero rdnung .

NA '?O 171

Würzburg .  1 j .  l 1 ra  i  1 )8a
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.Topograph ische  Kar te  H '1  :  25 .00O

tu der VerordnuDg des l,andratsanteä
l lürzburg von '15. Mai 1984
über den gescbützten Landschsftsbe-
standtei l  "Au See",  Geoarkung l r t t in-
gen, lsndkreie t 'Jürzburg.

Ao teb le t t  des  Lsndk re i ses  Uürzbu re
Nr .  21  von  4AO\ i l
D ie  Ka r te  i s t  Beg tand te i l  de r  cenann-
ten Verordnung.

NA 92O 171

Würzburg, den 15. t ta i  1t84
LANDRATSAI1T WÜRZBURG

ö, [ln)u!]
Dr .  Sch re i  e r
Landra t

trl = Grenze
d e s

S c h u t z g e b i e t e s

aiTi :/,i '--
+|y' 4/--,-; -.
l(,/,i. ;'"1::

;,'7;'.

ll I:.,-i.--"j
,/ ifi .", 'r - i

v

a,a

t),

1"J

- 9 4 -


